
 Highlights aus dem Arbeitsvertrags- 
 und Betriebsverfassungsrecht
 Abgrenzung der AN-Überlassung von Dienst- und Werk- 
 verträgen • Der Freiwilligkeitsvorbehalt im Spiegelbild des  
 BAG • Pauschale Abgeltung von Überstunden: Neue  
 Spielregeln aus Erfurt • Überwachungsrecht des  
 Betriebsrates beim betrieblichen Eingliederungs-  
 management • Neues zur Mitbestimmung bei der 
 Einstellung von Leiharbeitnehmern u.a.m. 

 Neue Anforderungen bei 
 Umstrukturierungen
 Der richtige Verhandlungspartner beim Interessen- 
 ausgleich • Massenentlassung, Sozialauswahl und  
 Namensliste • Personalgestellung im Konzern? •  
 Sozialplan: Punkteliste, Alterstaffeln & Co. • Betriebs- 
 übergang immer und überall • Taktische Hinweise u.a.m.

 Aktuelle Entwicklungen im 
 Befristungsrecht
 Zulässigkeit von Befristung nach dem TzBfG • Anschluss- 
 verbot • „Kettenbefristung“ und Rechtsmissbrauch •  
 Zuordnungsvertretung • AGB-Kontrolle: Kündigung des  
 befristeten Arbeitsverhältnisses • Fallstricke in der Praxis

 Neues zum Arbeitnehmer-Datenschutz
 Gesetzgebung • Neue Entwicklungen • Recruitment •  
 Social Media • Internal Investigations • Neue  
 Rechtsprechung

Update-Seminar
14. Dezember 2012
Frankfurt/Main

Neue Gesetzgebung, aktuelle Rechtsprechung und Praxistipps!
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RA Prof. Dr. Stephan Pfaff
Studiendekan
SRH Hochschule
Heidelberg

Besonders interessant: Die Kombination 
von Expertenwissen aus Lehre, Beratung, 
Rechtsprechung und Unternehmenspraxis!

RAin Dr. Barbara Reinhard
Partnerin
KLIEMT & VOLLSTÄDT 
Partnerschaft von Rechtsanwälten
Frankfurt/Main

RA Prof. Dr. Martin Reufels
Partner
HEUKING KÜHN LÜER WOJTEK 
Partnerschaft von Rechtsanwälten
Köln

RA Boris Wein
Leiter Arbeitsrecht 
Boehringer Ingelheim Pharma 
GmbH & Co. KG
Ehrenamtlicher Richter am  
Bundesarbeitsgericht



Arbeitsrecht 2013 Anmelde-Fax: 06221/65033-69
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e-Mail

Name Ihrer Sekretärin

Datum Unterschrift

Sonderkonditionen
Bei gleichzeitiger Buchung mehrerer teilnehmer aus einem 
unternehmen beträgt die Gebühr für den zweiten teilneh-
mer € 690,–.  für den dritten und jeden weiteren teilneh-
mer aus einem unternehmen beträgt die Gebühr nur noch 
€ 490,– (alle Gebühren jeweils zzgl. gesetzl. ust). 

AH Akademie für Fortbildung
Heidelberg GmbH
Maaßstraße 28
D-69123 Heidelberg

telefon 06221 / 65033-0
telefax 06221 / 65033-29
www.akademie-heidelberg.de
anmeldung@akademie-heidelberg.de

Arbeitsrecht 2013: Gut vorbereitet in das neue Jahr!

Termin 
freitag, 14. Dezember 2012
Seminarzeiten
9.00 uhr - 17.00 uhr
(registrierung ab 8.30 uhr)

Veranstaltungsort
Hotel InterContinental frankfurt 
Wilhelm-leuschner-strasse 43
60329 frankfurt am Main
tel.: 069 2605-0
fax: 069/252467
Bitte berufen Sie sich bei der Zimmerreser-
vierung stets auf das Abrufkontingent der 
AH Akademie für Fortbildung Heidelberg 
und beachten Sie, dass das Abrufkontin-
gent vier Wochen vor dem Termin abläuft.

Seminarnummer 12 12 RA313W 
Teilnahmegebühr
€ 790,– Der teilnahmebetrag 
beinhaltet das Mittagessen, 
Getränke, Pausenerfrischungen sowie 
die Dokumentation.

10.12/12 12 rA313

Seminarziel
Im Jahr 2012 gab es wieder zahlreiche Gesetzesänderungen und urteile, die sich maßgeblich auf 
die Personalpraxis ausgewirkt haben. Die veranstaltung informiert über alle relevanten Änderungen 
im Arbeitsrecht, die sie im kommenden Jahr beachten müssen.

Teilnehmerkreis/Dokumentation
Diese veranstaltung wendet  sich an fach- und führungskräfte der Abteilungen Personal, 
verwaltung, kaufmännische leitung und angrenzender fachbereiche sowie an rechtsanwälte und 
fachanwälte für Arbeitsrecht. Die teilnehmer erhalten umfangreiche seminarunterlagen, die im 
kommenden Jahr als hilfreiches nachschlagewerk dienen werden. 

Programm 
(redaktionsschluss: 18. Oktober 2012 
Gesetzliche Änderungen nach Drucklegung werden selbstverständlich bei der veranstaltung berücksichtigt!)

09.00 Eröffnung und Begrüßung
09.15 Highlights aus dem Arbeitsvertrags- und Betriebsverfassungsrecht
 Abgrenzung der Arbeitnehmerüberlassung von Dienst- und Werkverträgen · Der freiwilligkeits-vor-

behalt im spiegelbild der rechtsprechung des BAG · Pauschale Abgeltung von Überstunden: neue 
spielregeln aus erfurt · videoüberwachung nach Maßgabe des BAG vom 21.06.2012 · Überwa-
chungsrecht des Betriebsrates beim betrieblichen eingliederungsmanagment · neues zur Mitbe-
stimmung bei der einstellung von leiharbeitnehmern

 rA Boris Wein
10.30 Kaffeepause
10.45 Neue Anforderungen bei Umstrukturierungen —  

Fallstricke vermeiden und Maßnahmen rechtssicher umsetzen
 Auf der suche nach dem richtigen verhandlungspartner beim Interessenausgleich ·sozialplan: 

Punkteliste, Alterstaffeln & Co. · Massenentlassung, sozialauswahl und namensliste · Personal-
gestellung im konzern? · Betriebsübergang immer und überall · taktische Hinweise

 RAin Dr. Barbara Reinhard
12.30 Mittagessen 
13.30 Aktuelle Entwicklungen im Befristungsrecht
 Zulässigkeit von Befristung nach dem tzBf · Anschlussverbot · „kettenbefristung“ und rechtsmiss-

brauch · Zuordnungsvertretung · vereinbarkeit der sachgrundlosen Befristung mit der tätigkeit als 
Betriebsrat · verknüpfung von auflösender Bedingung und kalendermäßiger Höchstbefristung · 
AGB-kontrolle: kündigung des befristeten Arbeitsverhältnisses Befristungen mit und ohne sach-
lichem Grund · folgen unwirksamer Befristungen ende des wirksam befristeten Arbeitsvertrags · 
verlängerung sachgrundloser Befristungen · Ordentliche kündigung · schriftformerfordernis · Betei-
ligung des Betriebsrats · fallstricke in der Praxis   
rA Prof. Dr. Stephan Pfaff

15.30 Kaffeepause
15.45 Aktuelles zum Arbeitnehmerdatenschutz
 Gesetzgebung · neue entwicklungen · recruitment · social Media · Internal investigations · neue 

rechtsprechung
 rA Prof. Dr. Martin Reufels
17.00 Ende der Veranstaltung

Referenten
RA Prof. Dr. Stephan Pfaff
Studiendekan 
SRH Hochschule Heidelberg

Herr Prof. Dr. Pfaff promovierte 2001 an 
der Juristischen fakultät der tu Dresden 
mit einer Arbeit im Bereich Arbeits- und 
Gesellschaftsrecht. vor seiner Berufung an 
die srH Hochschule Heidelberg war er bei 
namhaften internationalen Wirtschaftskanz-
leien in frankfurt am Main als rechtsanwalt 
tätig. Derzeit ist er leiter des fachbereichs 
recht an der srH Hochschule. 

RAin Dr. Barbara Reinhard
Partnerin
KLIEMT & VOLLSTÄDT, Frankfurt/Main

frau Dr. reinhard leitet die Praxisgruppe 
tarif- und Arbeitskampfrecht und berät 
nationale und internationale unternehmen 
zu allen fragen des Arbeitsrechts. Zuvor war 
sie als richterin an verschiedenen Arbeits-
gerichten sowie als Wissenschaftliche Mit-
arbeiterin am Bundesarbeitsgericht in erfurt 
und als referentin am Bundesministerium 
für Arbeit und soziales in Berlin tätig.

RA Prof. Dr. Martin Reufels
Partner
HEUKING KÜHN LÜER WOJTEK, Köln

Herr Prof. Dr. reufels ist fachanwalt für Ar-
beitsrecht und ist Ansprechpartner in allen 
fragen rund um das Arbeitsrecht. Dabei 
hat er sich u.a. mit den aktuellen entwick-
lungen beim Arbeitnehmerdatenschutz 
beschäftigt. ein weiterer schwerpunkt 
seiner tätigkeit liegt im Handelsrecht sowie 
im eu-recht.

RA Boris Wein
Leiter Arbeitsrecht 
Boehringer Ingelheim GmbH & Co. KG

Herr Wein ist seit April 2012 leiter Arbeits-
recht bei Boehringer und war vorher syndi-
kusanwalt für Arbeits- und sozialrecht bei 
der Sanofi-Aventis Deutschland GmbH. Er 
ist ehrenamtlicher richter am Hessischen 
landesarbeitsgericht und Prüfer bei der IHk 
frankfurt/Main. er ist außerdem ehrenamt-
licher richter beim Bundesarbeitsgericht.

Allgemeine Geschäftsbedingungen
Die teilnahmegebühr zzgl. gesetzl. umsatzsteuer ist sofort nach 
erhalt der rechnung zur Zahlung fällig. Die kombination von ra-
batten ist ausgeschlossen. stornierungen von Buchungen sind bis 
zwei Wochen vor seminarbeginn gegen eine Bearbeitungsgebühr 
von € 50,– (zzgl. gesetzl. umsatzsteuer) möglich; bis 1 Woche vor 
veranstaltungsbeginn wird 50 % der teilnahmegebühr, danach 
die volle teilnahmegebühr fällig. Die stornoerklärung bedarf der 
schriftform. Die Benennung eines ersatzteilnehmers ist zu jedem 
Zeitpunkt kostenfrei möglich. Bei seminarabsagen durch den 
veranstalter wird die gezahlte Gebühr voll erstattet. Weitergehende 
Ansprüche sind ausgeschlossen. Gerichtsstand ist Heidelberg.


